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THEMA DES MON ATS 

Deutsche EU-Ratspräsidentschaft: Europäische Leitdokumente für Stadtentwicklung und Raum-

ordnung angenommen   

 

Am 30. November haben die für Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen und Minister der europäi-

schen Mitgliedstaaten die Neue Leipzig-Charta verabschiedet. Bei dem informellen Ministertreffen, das 

aufgrund der Corona-Pandemie online stattfand, gratulierten die Mitgliedstaaten, EU-Kommissarin Fer-

reira, das Europaparlament, und zahlreiche weitere EU-Institutionen, die OECD sowie europäische Regi-

onen und Städte zum neuen europäischen Leitdokument für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Positiv 

hoben sie insbesondere hervor, dass die Charta den Fokus auf Gemeinwohlorientierung sowie die Stär-

kung der kommunalen Handlungsfähigkeit richte. Dies spiegelt auch der Titel „Die transformative Kraft der 

Städte für das Gemeinwohl“ wider.  

 

Die „Neue Leipzig-Charta“  

 

Ausgehend von der transformativen Kraft europäischer Städte formuliert die Neue Leipzig Charta Prinzi-

pien und Rahmenbedingungen für Kommunen in Europa, damit sie mit Klimakrise, Ressourcenknappheit, 

Migration, dem demografischen Wandel, wachsenden sozialen Unterschieden, der Digitalisierung, rasan-

ten Veränderungen der Wirtschaft oder Pandemien umgehen können. Sie operationalisiert – stärker als 

das Vorgängerdokument aus dem Jahr 2007 – den integrierten, partizipativen, ortsbezogenen Stadtent-

wicklungsansatz. Unter den Schlagwörtern „Co-Produktion“ und „Co-Kreation“ ruft die Neue Leipzig-

Charta auch zu einer echten Mitgestaltung der gesamten engagierte Stadtgesellschaft bei Stadtentwick-

lungsprozessen und Vorhaben auf. Die Charta nimmt dabei sowohl das Quartier als auch die Gesamtstadt 

und die Stadtregion als Handlungsfelder in den Blick.  

Die Charta bietet somit einen strategischen Kompass, an den sich Gemeinden, Städte und Metropolen 

aller EU-Mitgliedstaaten orientieren können. Die Neue Leipzig-Charta benennt verschiedene Maßnahmen, 

die Kommunen als Basis ihrer Handlungsfähigkeit dienen. Um eine gemeinwohlorientierte Stadtentwick-

lungspolitik umsetzen zu können, brauchen Städte die passenden rechtlichen Rahmenbedingungen, In-

vestitionsmöglichkeiten, qualifiziertes Personal sowie Lenkungs- und Gestaltungshoheit bei öffentlichen 

Infrastrukturen und Dienstleistungen.  

 

Umsetzungsdokument als Basis zur Weiterführung der Urbanen Agenda für die EU 

 

Ergänzt wird die Charta durch ein Umsetzungsdokument „Neue Schritte für die Urbane Agenda für die EU

“. Dieses Dokument verknüpft die strategischen Zielstellungen mit der Urbanen Agenda für die EU und 

umreißt eine erste Rahmenvereinbarung für die technische Weiterentwicklung des Paktes von Amsterdam 

zur Fortsetzung der Partnerschaften, Themenauswahl und die Errichtung unterstützender Stellen für die 

zwischenstaatliche Koordination und nationaler Anlaufstellen.   

 

Die Territoriale Agenda 2030 

 

Nur einen Tag später verabschiedeten die für Raumordnung zuständigen Minister eine Neuauflage der 

Territorialen Agenda 2030. Parallel zur Stadtentwicklung bietet auch dieses Dokument einen Leitrahmen 

für die Raumordnung in den europäischen Mitgliedstaaten. Die beiden Kernziele des mitgliedstaatlichen 

Abkommens „ein gerechteres Europa“ und ein „grüneres Europa“ zielen auf den Abbau regionaler 

https://www.deutscher-verband.org/fileadmin/user_upload/documents/Projekte/Neue_Leipzig-Charta/Neue_Leipzig-Charta_DE.pdf
https://www.deutscher-verband.org/fileadmin/user_upload/documents/Projekte/Neue_Leipzig-Charta/implementation-new-leipzig-charta.pdf
https://www.deutscher-verband.org/fileadmin/user_upload/documents/Projekte/Neue_Leipzig-Charta/implementation-new-leipzig-charta.pdf
https://www.territorialagenda.eu/files/agenda_theme/agenda_data/Territorial%20Agenda%20documents/DE_TerritorialeAgenda_201201.pdf
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Disparitäten und eine nachhaltige Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Europa. Ein gerech-

tes Europa wird den Menschen an allen Orten Zukunftsperspektiven bieten, ein grünes Europa soll dem 

Erhalt der ökologischen Lebensgrundlagen und der Transformation von Städten und Regionen hin zu Kli-

maneutralität und Resilienz dienen. 

 

Damit die Territoriale Agenda 2030 auch mit Leben erfüllt wird, ist die Agenda mit konkreten Umsetzungs-

maßnahmen verbunden. Deutschland, Luxemburg, Polen, Portugal, Norwegen und die Schweiz starten 

zusammen mit weiteren beteiligten Mitgliedstaaten und Institutionen sechs konkrete Pilotmaßnahmen. Für 

Deutschland hat das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat angekündigt, eine bis zum Jahr 

2023 andauernde Pilotaktion zum Thema „Strukturschwache Regionen“ durchzuführen. 

 

Ratsschlussfolgerungen zu allen drei Dokumenten verabschiedet  

 

Als eine der letzten Vereinbarungen unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft erfolgte am 15. Dezember 

die Annahme von Ratsschlussfolgerungen zu allen drei Dokumenten. Damit werden die informellen mit-

gliedstaatlichen Abkommen formal durch den Rat bekräftigt. Sie haben damit zwar noch keine rechtsver-

bindliche Natur, können aber im Zuge europäischer Legislativprozesse als verbindliche Orientierungs-

grundlage herangezogen werden. In den Ratsschlussfolgerungen wird die EU-Kommission aufgerufen, die 

Umsetzung der Urbanen Agenda für die EU mittels der Europäischen Stadtinitiative (Art. 10 der Verord-

nung über den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung) in Abstimmung mit den EU-Mitgliedstaaten 

voranzubringen. Zudem wird betont, das EU-Parlament solle die Ergebnisse der thematischen Partner-

schaften der Urbanen Agenda stärker im Gesetzgebungsprozess berücksichtigen. (jos)    

 

  

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13597-2020-INIT/en/pdf


 
 

DEZEMBER 2020 

AKTUELLES AUS POLITIK UND GESETZGEBUNG 

 

 

 

 

4 

AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUNG  

Herbstprognose 2020: Wiederaufflammen der 

Pandemie unterbricht wirtschaftliche Erholung 

Die Europäische Kommission hat am 5. November 

die Herbstprognose 2020 vorgelegt. Aufgrund der 

COVID-19-Pandemie litt die wirtschaftliche Tätigkeit 

in Europa bereits in der ersten Jahreshälfte. Diese 

erholte sich im dritten Quartal wieder, und nun ist der 

wirtschaftliche Aufschwung durch das „Wiederaufle-

ben“ der Pandemie wieder unterbrochen. Die Kom-

mission prognostiziert für 2020 eine Schrumpfung 

der EU-Wirtschaft um 7,4 % (Deutschland: 5,6 %), 

bevor sie 2021 um 4,1 % (Deutschland 3,5 %) und 

2022 um 3 % (Deutschland 2,6 %) wiederansteigt.  

Arbeitslosenquote: Hinsichtlich der Arbeitslosigkeit 

schätzt die Kommission, dass der Anstieg dank der 

von den Mitgliedstaaten und von der EU ergriffenen 

Maßnahmen im Vergleich zum Rückgang der Wirt-

schaftstätigkeit eingedämmt ist. Die Arbeitslosigkeit 

könnte 2021 weiter ansteigen, da die Mitgliedstaa-

ten die Soforthilfemaßnahmen auslaufen lassen und 

neue Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt eintreten; sie 

dürfte aber 2022 aufgrund der wirtschaftlichen Erho-

lung wieder abnehmen. Prognosen zufolge wird die 

Arbeitslosenquote in der EU von 6,7 % im Jahr 2019 

auf 7,7 % im Jahr 2020 und 8,6 % im Jahr 2021 stei-

gen, bevor sie 2022 wieder auf 8 % zurückgeht. 

Anstieg von Defiziten und Staatsverschuldung: Die 

öffentlichen Defizite dürften dieses Jahr in der ge-

samten EU durch steigende Sozialausgaben und 

sinkende Steuereinnahmen erheblich ansteigen, so-

wohl durch die außergewöhnlichen politischen Maß-

nahmen zur Stützung der Wirtschaft als auch durch 

automatische Stabilisatoren. Laut der Prognose 

werden sich die gesamtstaatlichen Defizite des 

Euro-Währungsgebiets von 0,6 % des BIP im Jahr 

2019 auf rund 8,8 % im Jahr 2020 erhöhen und da-

nach auf 6,4 % im Jahr 2021 und 4,7 % im Jahr 2022 

sinken.  

Inflation: Die Inflation im Euro-Währungsgebiet, ge-

messen am harmonisierten Verbraucherpreisindex 

(HVPI), dürfte 2020 im Durchschnitt 0,3 % betragen 

und 2021 auf 1,1 % und 2022 auf 1,3 % steigen. Für 

die EU insgesamt wird eine Inflation von 0,7 % im 

Jahr 2020, 1,3 % im Jahr 2021 und 1,5 % im Jahr 

2022 prognostiziert. 

Es wird erwartet, dass fast die Hälfte der Mitglied-

staaten bis Ende 2022 nicht zu ihrem vor der Pan-

demie erreichten BIP-Niveau zurückkehren wird. 

Nach Ansicht der Kommission lassen sich diese Un-

terschiede zwischen den europäischen Ländern 

durch die Ausbreitung des Virus, den Umfang der 

zur Eindämmung des Virus getroffenen Maßnah-

men im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die 

sektorale Zusammensetzung der Volkswirtschaften 

sowie das Ausmaß der nationalen politischen Reak-

tionen erklären. 

Da die Herbstprognose 2020 mit großen Unsicher-

heiten und Risiken versehen ist, hat die Kommission 

zwei alternative Szenarien für die Entwicklung der 

Pandemie entwickelt, um ihre Basisprognosen zu 

ergänzen. Das pessimistische Szenario unterstellt 

eine Verschlimmerung der Pandemie, die strengere 

und längere Maßnahmen im Jahr 2021 erfordern 

würde. Ein solches Szenario würde zu weitaus ne-

gativeren wirtschaftlichen Folgen in Form von 

Wachstumseinbußen und Arbeitslosigkeit führen. 

Umgekehrt basiert das optimistische Szenario auf 

raschen medizinischen Fortschritten bei der Be-

handlung und Prävention von COVID-19, ein-

schließlich der umfassenden Bereitstellung eines 

Impfstoffs im Frühjahr 2021, was eine schnellere 

Rückkehr zu normalen wirtschaftlichen Bedingun-

gen ermöglichen würde. Darüber hinaus würde sich 

in diesem Szenario ein Handelsabkommen zwi-

schen der EU und dem Vereinigten Königreich posi-

tiv auf die Wirtschaftstätigkeit der EU auswirken. 

Die Europäische Kommission weist auch darauf hin, 

dass das Europäische Aufbauprogramm Next Ge-

neration EU der europäischen Wirtschaft einen stär-

keren Impuls als erwartet geben sollte. Die Progno-

sen berücksichtigen die daraus resultierenden Vor-

teile nur teilweise, da die verfügbaren Informationen 

über die nationalen Pläne noch begrenzt seien.  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2020-economic-forecast_de
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Die nächste Prognose der Europäischen Kommis-

sion wird die Winterprognose 2021 mit aktualisierten 

BIP- und Inflationsprognosen sein, die im Februar 

2021 vorgelegt werden soll. (gdw) 

Befristeter Beihilferahmen für die Wirtschaft 

wird verlängert 

Am 2. Oktober 2020 hat die Europäische Kommis-

sion einen Vorschlagsentwurf zur Verlängerung des 

Befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen zur Un-

terstützung der Wirtschaft aufgrund der COVID-19-

Pandemie bis zum 30. Juni 2021 und zur Abstim-

mung des Geltungsbereichs zur Stellungnahme vor-

gelegt.  

Der Befristete Rahmen soll es den Mitgliedstaaten 

ermöglichen, Unternehmen aller Art mit direkten Zu-

schüssen, Vorschüssen, vergünstigten Darlehen 

und Garantien mit ausreichend Liquidität zu versor-

gen, um die Wirtschaftstätigkeit während und nach 

der COVID-19-Pandemie aufrecht zu erhalten.  

Basierend auf den Erfahrungen aus der Finanzkrise 

in den Jahren 2007-2009 soll der temporäre Rah-

men staatliche Unterstützungen kurzfristig ermögli-

chen. Der Befristete Rahmen zielt auf vier Arten von 

temporären Beihilfen:  

 

1. Direkte Zuschüsse oder Steuervorteile  

Unternehmen können mit bis zu 500.000 Euro 

unterstützt werden, um ihren dringenden Liqui-

ditätsbedarf zu decken. Dies kann durch direk-

ten Zuschuss oder einen Steuervorteil erfolgen.  

2. Subventionierte Garantien für Bankdarlehen  

Gewährung von staatlichen Garantien oder Ga-

rantiesysteme, um Unternehmen bei aufgenom-

menen Bankdarlehen zu unterstützen. Der ma-

ximale Kreditbetrag ist an Bedingungen gebun-

den, die sich an den Betriebsbedürfnissen der 

Unternehmen orientieren wie beispielsweise 

Lohn- oder Liquiditätsbedürfnisse. Garantien 

können sowohl für Investitions- als auch für Be-

triebsmittelkredite vergeben werden.  

3. Subventionierte Zinssätze  

Unternehmen können mit subventionierten 

Zinssätzen öffentliche und private Kredite bean-

tragen. Der Zinssatz muss mindestens dem am 

1. Januar 2020 geltenden Basiszinssatz ent-

sprechen, zuzüglich der Kreditrisikoprämie des 

Empfängers. Auch hier sind Bedingungen for-

muliert, die sich an den Betriebsbedürfnissen 

der Unternehmen orientieren, wie Lohnzahlun-

gen oder Liquiditätsbedarf. Darlehen können für 

Investitions- und Betriebskapitalbedarf verge-

ben werden.  

4. Schutzmaßnahmen für Banken, die die Real-

wirtschaft unterstützen  

Leitlinien zu Minimierung unangemessener 

Restbeihilfen an Banken, Sicherstellung, dass 

Beihilfen durch höhere Finanzierungsvolumina 

Endbegünstigte fördern, geringeren Anforde-

rungen an Sicherheiten, niedrigeren Garantie-

prämien oder niedrigeren Zinssätzen. Diese 

Maßnahmen stärken den Bankensektor und die 

Finanzintermediäre. Beihilfen über Banken an 

die Realwirtschaft sind eine direkte Hilfe für die 

Kunden der Banken, nicht für die Banken selbst.  

Die Kommission prüft, ob der Befristete Rahmen aus 

wesentlichen wettbewerbspolitischen oder wirt-

schaftlichen Gründen über seine derzeitige Gel-

tungsdauer (31. Dezember 2020) hinaus verlängert 

werden sollte, da die Auswirkungen der Krise noch 

einige Zeit spürbar sein werden. Dies wurde bereits 

bei der Annahme des Befristeten Rahmens im März 

2020 angekündigt. Wesentliche Inhalte des Vor-

schlagsentwurfs: 

▪ Die aktuellen Bestimmungen des Befristeten 

Rahmens sollen um sechs Monate (bis zum 30. 

Juni 2021) verlängert werden. Das Ziel ist es, 

Mitgliedstaaten die Chance zu geben, Unter-

nehmen in der Coronakrise zu unterstützen und 

den fairen Wettbewerb zu schützen. 

▪ Es soll eine Ausweitung des Befristeten Rah-

mens erfolgen, damit die Anliegen der Unter-

nehmen mit hohen Umsatzeinbußen berück-

sichtigt werden können. Die Mitgliedstaaten sol-

len die Möglichkeit haben, einen Anteil der nicht 

durch Einnahmen gedeckten Fixkosten von Un-

ternehmen zu leisten, damit die Unternehmen 

den Betrieb fortführen können. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
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▪ Es soll eine Anpassung der Voraussetzungen 

für Rekapitalisierungsmaßnahmen auf der 

Grundlage des Befristeten Rahmens erfolgen. 

Zum Vorschlag der Kommission können die Mit-

gliedstaaten nun Stellung nehmen. 

Weitere Informationen finden sich in den Pressemit-

teilungen der EU-Kommission vom 19. März und 2. 

Oktober 2020. (gdw)  

 

Verhandlungen zum EU Budget 2021-2027 und 

Wiederaufbaufonds erfolgreich abgeschlossen 

Am 11. Dezember wurde im Rat der im November 

erzielte Kompromiss um den zukünftigen Mehrjähri-

gen Finanzrahmen (MFR) und den Wiederauf-

baufonds Next Generation EU (NGEU) nach müh-

seligen Verhandlungen bestätigt. Das Problem der 

Verhandlungen lag in der Einigung zu einem 

Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, den Ungarn und 

Polen zunächst ablehnten. Nach der Zustimmung 

des Europäische Parlament (EP) am 16. Dezember 

2020 (mit 548 Ja-Stimmen, 81 Nein-Stimmen und 66 

Enthaltungen) hat der Rat am 17. Dezember 2020 

den MFR der EU für den Zeitraum 2021-2027 ange-

nommen. Für die deutsche Ratspräsidentschaft je-

doch ist das Ergebnis ein großer Erfolg. 

 

Die für die Wohnungswirtschaft und Stadtentwick-

lung potenziell relevanten Budgets in InvestEU, Wie-

deraufbaufonds und den Regionalfonds haben sich 

in den Verhandlungen nicht verändert.  

 

Ergebnis 

Das Budget des Gesamthaushalts wird um 16 Mrd. 

Euro steigen, von denen 15 Mrd. Euro für die Flagg-

schiffprogramme vorgesehen sind und 1 Mrd. Euro 

als Puffer für zukünftige Krisen: 

  

▪ Das Gesundheitsprogramm EU4Health wird 

verdreifacht: Es steigt von 1,7 Mrd. auf 5,4 Milli-

arden Euro. 

▪ Erasmus plus: von 21,2 Mrd. auf 23,2 Mrd. Euro 

▪ Horizont Europa wird 85 Mrd. Euro umfassen – 

was eine Steigerung um 4 Mrd. Euro bedeutet.  

 

Neu ist auch, dass der MFR und der Wiederauf-

baufonds „Next Generation EU“ (NGEU) ein Klima-

ziel enthalten: 30 % der Gesamtausgaben müssen 

für Klimaziele verwendet werden und 7,5 % (ab 

2024) bzw. 10 % (ab 2026) für Biodiversität. Bei der 

Bewilligung der Finanzmittel von NGEU an die Mit-

gliedstaaten hat das Europäische Parlament ein Mit-

sprachrecht.  

 

Finanzierung 

Die zusätzlich vorgesehenen Mittel von 13,2 Milliar-

den Euro sollen aus Strafzahlungen finanziert wer-

den, die an DG Wettbewerb gehen und normaler-

weise weiter an die Mitgliedstaaten gereicht werden. 

Das restliche Geld werde "umgeschichtet". 

 

Abstimmung 

Über den MFR muss jetzt final im EP abgestimmt 

werden. Die größte Hürde, das Veto Ungarns und 

Polens zu MFR und NGEU, ist durch die Vermittlung 

der deutschen Ratspräsidentschaft genommen wor-

den. Der Beginn des NGEU wird sich jedoch heraus-

zögern, da die Parlamente bzw. Regierungen der 

Mitgliedstaaten (je nach Rechtssystem) das Pro-

gramm ratifizieren müssen. Mit dem Start des Pro-

grammes wird somit frühestens für Frühjahr 2021 

gerechnet. Ausgaben für den Bereich Gesundheit 

könnten jedoch rückwirkend zum Januar 2020 

rückerstattet werden.  

 

Eigenmittel 

Außerdem wurde ein Kompromiss zu zukünftigen 

Eigenmitteln gefunden. Es wurde ein Fahrplan ent-

wickelt, damit die kommenden Ausgaben nicht von 

Steuerzahlern getragen werden müssen. Geplant ist 

eine Plastiksteuer ab 2021, ein Emissionshandels-

system ab 2023 (eventuell mit einem CO2-Grenz-

ausgleichsmechanismus), eine Digitalsteuer ab 

2024 und eine Finanztransaktionssteuer ab 2026. 

 

Durch die Annahme des MFR ist nun der Weg für 

den Start der Ausgabe an Fördergeldern geebnet.  

 

Alle Informationen und weiterführende Links finden 

sich in der Pressmitteilung des Rates (gdw)  

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_20_1805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_20_1805
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/14/next-multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-moves-to-finalise-adoption/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/14/next-multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-moves-to-finalise-adoption/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/14/next-multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-moves-to-finalise-adoption/
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/14/next-multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-moves-to-finalise-adoption/
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Ratseinigung auf EU-Klimaziele  

Am 17. September hatte die Europäische Kommis-

sion in ihrem Klimagesetz erhöhte Klimaschutzziele 

mit einem Einsparungsvolumen von 55  statt 40 % 

der Treibhausgasemissionen von 1990 vorgeschla-

gen. Der Europäische Rat hat diese Ziele, die bis 

2030 erreicht werden sollen, nunmehr mit seinen 

Beschlüssen vom 11. Dezember 2020 gebilligt, was 

wie die Einigung im Haushaltsstreit auf das EU 

Budget der nächsten sieben Jahre und auf das Wie-

deraufbauprogramm „Next Generation EU“ (vgl. Ar-

tikel oben) einen großen Erfolg für die deutsche 

Ratspräsidentschaft darstellt. Kompliziert gestalte-

ten sich die Verhandlungen u. a. deshalb, da einige 

Mitgliedsstaaten wie Polen auf finanziellen Zusagen 

für ihre besonders CO²-lastigen Volkswirtschaften 

pochten. Von großer Bedeutung für Deutschland 

und den Immobiliensektor wird insbesondere die 

Frage der Lastenteilung bzgl. der Emissionsziele der 

einzelnen Mitgliedsstaaten sein. Der Ausgleich sieht 

vor, dass hochentwickelte Industrienationen wie 

Deutschland höhere Lasten gegenüber dem 55 %-

Ziel tragen, um vulnerableren Volkswirtschaften ent-

sprechend niedrigere Einsparungsziele zu ermögli-

chen. Das kann im Ergebnis dazu führen, dass etwa 

im Immobilienbereich deutlich höhere und letztlich 

unrealistische Einsparungsquoten weit über 55 % 

hinaus erreicht werden müssten. Zudem strebt die 

Union bis 2050 Klimaneutralität an. Bezüglich der im 

Klimagesetz zu fixierenden Klimaziele muss nun-

mehr im sogenannten Trilog eine Einigung zwischen 

Europäischem Parlament, Rat und Kommission er-

zielt werden. Das Parlament fordert eine Reduzie-

rung um 60 %, Umweltorganisationen wie Green-

peace mindestens 65 %. Besondere Bedeutung wird 

dabei in diesem Kontext der Kommissionsstrategie 

der Renovierungswelle und der Revision des euro-

päischen Emissionshandelssystems EHS mit einer 

potentiellen Einbeziehung von Gebäuden zukom-

men (db)  

 

 

https://ec.europa.eu/germany/news/20200917-neues-klimaziel_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20200917-neues-klimaziel_de
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20201014-renovierungswelle_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Climate-change-updating-the-EU-emissions-trading-system-ETS-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Climate-change-updating-the-EU-emissions-trading-system-ETS-
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STADTENTWIC KLUN G UND  RAUM ORDNUNG 

EU-Verkehrspolitik: Kommission möchte 90% 

CO² bis 2050 reduzieren  

 

Mobilität ist ein zentraler Schwerpunktbereich des 

Green Deal. Die EU-Kommission kündigte daher am 

9. Dezember in einer Mitteilung, einen umfangrei-

cher Maßnahmenkatalog aus Gesetzesinitiativen, 

Programmen und Pilotinitiativen für die kommenden 

Jahre an. Zentrales Ziel ist es, den Ausstoß von 

Treibhausgasen im Verkehrsbereich bis 2050 um 90 

% zu senken somit einen weiteren Baustein auf dem 

Weg zur Klimaneutralität zu setzten, den Europa als 

erster Kontinent 2050 erreichen haben soll.  

 

Das Maßnahmenpaket umfasst neun Leitziele. Da-

runter befindet sich der Ausbau von Ladeinfrastruk-

tur für erneuerbare Antriebstoffe, multimodale und 

klimafreundliche Logistikketten, das Setzen von An-

reizen um den motorisierten Individualverkehr zu re-

duzieren sowie einer intelligenten, digitalen Ver-

kehrssteuerung. Doch nicht nur die ökologische 

Komponente nimmt die EU-Kommission in den 

Blick, sondern auch die Bezahlbarkeit und den Zu-

gang zum öffentlichen Personenverkehr. Das um-

fasst auch die Anbindung von ländlichen und abge-

legenen Regionen an das Verkehrsnetz. Die Leitini-

tiative „Making interurban and urban mobility more 

sustainable and healthy” beinhaltet Maßnahmen, 

die insbesondere den interkommunalen und städti-

schen Verkehr adressieren:  

 

▪ Bis 2030 soll für jeden die Möglichkeit bestehen, 

Strecken unter 500 km klimaneutral zurückzule-

gen,  

▪ Das europäische Jahr des Schienenverkehrs 

2021 soll genutzt werden, um wesentliche Im-

pulse für den schnellen Ausbau intereuropäi-

scher Verbindungen zu setzen.  

▪ Die Konzentration auf den Ausbau des aktiven 

Rad-, Fuß und ÖPN-Verkehrs sowie multimoda-

ler automatisierter Logistikketten in Städten sol-

len Staus und CO²-Emissionen senken sowie 

die Gesundheit der Bevölkerung schützen.  

▪ Bis 2030 sollen alle Groß- und Mittelstädte, die 

an städtischen Knotenpunkten des Trans-

europäischen Verkehrsnetzes liegen, nachhal-

tige städtische Mobilitätspläne (SUMPS) erstel-

len.  

▪ Der Ausbau sicherer Radspuren im städtischen 

Verkehr soll in den nächsten zehn Jahren von 

2300 km auf 5000 km mehr als verdoppelt wer-

den.  

▪ das Konzept eines nachfrageorientierten Ver-

kehrs als Dienstleistung (Mobility as a Service - 

MaaS) gestärkt werden. 

▪ Taxi- und Lieferdienste sollten ihre Dienstleis-

tung nachhaltiger anbieten.  

Um die genannten Ziele zu erreichen, wird die EU-

Kommission die gesetzlichen Grundlagen im Rah-

men des Nachhaltigen Städtischen Verkehrspa-

ketes (Sustainable Urban Mobility Package) nach-

justieren und anpassen. (jos)    

 

EU-Kommission: Neue Anti-Terror-Agenda ent-

hält Maßnahmenkatalog für Stadtentwicklung  

Am 9. Dezember veröffentlichte die EU-Kommission 

eine Mitteilung unter dem Titel „Anti-Terror-Agenda 

for the EU: Anticipate, Prevent, Protect, Respond“. 

Die Mitteilung beschreibt einen umfangreichen Maß-

nahmenkatalog zur Terrorismusbekämpfung in Eu-

ropa. Neben zentralen Fragen wie Grenzsicherung, 

der polizeilichen Zusammenarbeit durch Europol o-

der sozialen Re-integrationsmaßnahmen, enthält 

die Mitteilung einen Maßnahmenkatalog, der die Be-

reiche der Stadtentwicklung bzw. der Sicherheit im 

öffentlichen Raum adressiert. Da in den vergange-

nen Jahren viele Anschläge an stark frequentierten 

oder sehr symbolträchtigen Orten verübt wurden, 

möchte die EU-Kommission den physischen Schutz 

öffentlicher Räume durch städtebauliche Sicher-

heitskonzepte („Security by Design) verstärken. 

Dies umfasst: 

  

▪ Errichtung und Finanzierung einer städtischen 

Austauschplattform zu Sicherheitskonzepten im 

öffentlichen Raum. 

▪ Finanzielle Unterstützung der Beseitigung von 

Sicherheitslücken im öffentlichen Raum sowie 

präventiver Maßnahmen gegen Radikalisie-

rung.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-789-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban-mobility/urban-mobility-package_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban-mobility/urban-mobility-package_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
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▪ Veröffentlichung eines optionalen Maßnahmen-

kataloges um kritische Infrastrukturen wie Ver-

kehrsknotenpunkte, Kraftwerke oder Kranken-

häuser zu schützen. 

▪ Erstellung eines Designkataloges mit architek-

tonischen Beispielen, wie die Gestaltung und 

Sicherheit öffentlicher Räume kombiniert wer-

den kann.    

„Dank gezielter Maßnahmen werden wir noch bes-

ser gegen Radikalisierung vorgehen und unseren öf-

fentlichen Raum vor Anschlägen schützen“, betonte 

der u. a. für Migration und Integration zuständige 

griechische EU-Kommissar Margaritis Schinas ge-

genüber der Presse. (jos)  

 

 

Start der EU-Förderung aus den Strukturfonds 

rückt in greifbarer Nähe 

In einer Akkordleistung konnten sich die Verhand-

lungsführer aus EU-Kommission, Parlament und 

Rat auf finale Kompromisstexte für fast alle Fonds-

verordnungen einigen. Lediglich für den ESF+ fehlt 

noch eine finale Einigung. Damit konnte eine wich-

tige Grundlage für den Start der neuen EU-Förder-

periode gelegt werden. Im Folgenden eine Auswahl 

von Punkten, die insbesondere für die Förderung 

städtischer bzw. territorialer Maßnahmen relevant 

sind:  

 

▪ Eine Kombination der Fonds mittels einer 

Kreuzfinanzierung wird von ursprünglich 10 auf 

15 % erhöht. Damit besteht die Möglichkeit, Gel-

der verschiedener Fonds zur Unterstützung ei-

ner Maßnahme zu nutzen.  

▪ Die Dachverordnung bietet drei mögliche tech-

nische Instrumente zur Förderung territorialer 

Maßnahmen. Neben ITI (Integrated Territorial 

Investment) und CLLD (Community-led local de-

velopment) kann ein drittes räumliches von den 

Mitgliedstaaten bestimmtes Instrument genutzt 

werden. Alle genannten Einschränkungen die 

bislang mit dem dritten Instrument verbunden 

waren, sind im Kompromisstext gestrichen.  

▪ Als Grundlage der Anwendung von EU-Förde-

rung für räumliche Ansätze ist die Erstellung ei-

ner integrierten räumlichen Strategie notwendig. 

Die Fondsverordnung besagt nun ausdrücklich, 

dass bereits vorhandene Strategien als Grund-

lage genutzt werden können. Im Bereich der 

Stadtentwicklung entspricht das beispielsweise 

den Integrierten Handlungskonzepten (IHK) o-

der den Integrierten Stadtentwicklungskonzep-

ten (ISEK). 

▪ Für die Anwendung des Instrumentes Commu-

nity-led Local Development (bislang ausschließ-

lich in Sachsen-Anhalt), dürfen zukünftig die Mit-

tel aus dem Fonds für den gerechten Übergang 

(JTF) mit hinzugezählt werden.  

▪ Die Mittel für die nachhaltige Stadt- und stadtre-

gionale Entwicklung belaufen sich mindestens 

auf 8 % des gesamten EFRE (bislang 5 %).    

▪ Das EU-Programm URBACT ist nicht mehr Be-

standteil der EFRE-Förderung (und damit auch 

nicht mehr Teil der Stadtinitiative) und rutscht in 

die Verordnung für die Europäische Territoriale 

Zusammenarbeit.  

▪ Für die Umsetzung der europäischen Stadtiniti-

ative wird stadtregionalen Gebieten wesentlich 

mehr Geltung eingeräumt.  

Die Ergebnisse aus den Trilogen finden sich (bislang 

noch als Dreispaltendokument) auf der Seites des 

europäischen Rates: Allgemeine Dachverordnung I 

EFRE I ESF+ I JTF I ETZ/Interreg. Alle Dokumente 

müssen nun noch formal durch Rat und Parlament 

bestätigt werden, bevor diese im Amtsblatt der EU 

veröffentlicht werden und damit ihre sofortige 

Rechtsgültigkeit erhalten. (jos)   

 

 

Berichte zum Zustand der Natur und Luftqualität 

in Europa  

Am 15. Oktober veröffentliche die EU-Kommission 

ihren Bericht über den Zustand der Natur in der Eu-

ropäischen Union. Bewertungszeitraum sind die 

Jahre zwischen 2013 und 2018. Basierend auf den 

Zielen der Vogelschutz- und Habitatrichtlinie 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13693-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13716-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13717-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13719-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13697-2020-INIT/en/pdf
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konstatiert die EU-Kommission, dass sich weder der 

Erhaltungszustand der Lebensräume noch die Le-

benszustand der Populationen verbessert haben. 

Der Grund ist im Wesentlichen eine bislang unzu-

reichende Nachhaltigkeit der Landnutzung und na-

türlicher Lebensräume. Der Bericht ist online in deut-

scher Sprache abrufbar. 

Am 23. November 2020 veröffentlichte zudem die 

europäische Umweltagentur ihren jährlichen Bericht 

über die Luftqualität in Europa. Der Bericht legt dar, 

dass die Zahl der jährlichen Todesfälle, die auf eine 

zu hohe Feinstaubbelastung der Luft zurückzufüh-

ren sei, um 60.000 Fälle gesunken ist. Die Gesamt-

zahl beträgt jedoch immer noch 380.000. Bis auf 

Estland, Finnland, Irland und Island liegen alle Mit-

gliedstaaten noch über den Richtwerten der Weltge-

sundheitsorganisation. Der Bericht ist online einseh-

bar. (jos)    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0635&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0635&from=DE
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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WOHNUNGS-  UND IMM OBILIENWIRTSCHAFT  

Europäische Klimagesetzgebung 

Am 16. November veröffentlichte die Europäische 

Kommission Konsultationen zu vier zentralen As-

pekten der europäischen Klimagesetzgebung, die 

im Juni 2021 verabschiedet werden sollen. Die Kon-

sultationen zum EU-Emissionshandel, zur Verord-

nung über die Lastenteilung, zur Verordnung über 

Flächennutzung, Flächennutzungsänderung und 

Forstwirtschaft und zu den CO2-Regeln für Kraftfahr-

zeuge. Die künftigen Vorschläge sollen dazu beitra-

gen, den Europäischen Green Deal und das vorge-

schlagene EU-Ziel der Emissionsreduktion von 

55 % bis 2030 gegenüber dem Niveau von 1990 vo-

ranzubringen. Für den Bereich Wohnungs- und Im-

mobilienwirtschaft sind die Konsultationen zu EU-

Emissionshandel und Lastenteilung relevant. Die 

Konsultation zu Flächennutzung bezieht sich vor-

rangig auf den Agrarsektor, diejenige zu CO2-Re-

geln explizit auf Kraftfahrzeuge. 

Die Konsultation zum EU-Emissionshandel hat 

das Ziel, das Emissionshandelssystems (EHS) hin-

sichtlich der Treibhausgasreduktion bis 2030 zu 

überprüfen sowie das EHS auf neue Wirtschafts-

zweige auszuweiten. Außerdem soll die „Marktstabi-

litätsreserve“ des EHS für den Umgang mit unge-

nutzten Emissionszertifikaten drei Jahre nach ihrer 

Einführung überprüft werden. 

Im Rahmen der Konsultation „Nationale Zielvorga-

ben für die Emissionssenkung (Lastenteilungsver-

ordnung) – Änderung auf der Grundlage des Klima-

zielplans 2030“ soll die Verordnung, die für jedes 

EU-Land verbindliche Werte der jährlichen Verringe-

rung der Treibhausgasemissionen für den Zeitraum 

2021 bis 2030 festgelegt, überprüft werden. Die Las-

tenteilungsverordnung bestimmt auch, wieviel Pro-

zent mehr Deutschland bei den Klimazielen erfüllen 

muss, als weniger wohlhabende Mitgliedstaaten. So 

kann aus den vom Rat verabschiedeten 55 % THG-

Emissionsreduktionsziel bis 2030 für Deutschland 

ein Ziel von über 70 % folgen, wenn die Verordnung 

nicht angepasst wird.  

Stellungnahmen können bis zum 5. Februar 2021 

abgegeben werden. (gdw/be/db) 

 

Weitere Informationen: 

Mitteilung vom 16.11.2020 

Website zum Klimazielplan 2030  

 

Revision der RED und EED 

Die Europäische Kommission eröffnete am 17. No-

vember nach Einleitung entsprechender „Road-

maps“ die öffentlichen Konsultationen zur Überar-

beitung der Richtlinien über Erneuerbare Energien 

und über Energieeffizienz. Die Konsultationen be-

zwecken herauszufinden, wie beide Rechtsakte 

dazu beitragen können, ein höheres EU-Klimaziel 

für 2030 von mindestens 55 % weniger Treibhaus-

gasemissionen zu erreichen. Bis zum 9. Februar 

2021 können Stellungnahmen abgegeben werden. 

 

Am 25. November 2020 richtete die deutsche EU-

Ratspräsidentschaft im Hinblick auf die bevorste-

henden Überarbeitungen der EU-Richtlinie für er-

neuerbare Energien (2018/2001) (RED II) und der 

Energie-Effizienz-Richtlinie (2012/27) (EED) eine 

Reihe von Fragen an die Mitgliedstaaten. Diese Re-

visionen, die für Juni 2021 geplant sind, haben das 

Ziel, die beiden Richtlinien an das von der Europäi-

schen Kommission vorgeschlagene neue Ziel der 

Treibhausgasreduktion bis 2030 anzupassen. 

 

Die deutsche Ratspräsidentschaft befragt die Mit-

gliedstaaten, wie sie die Rolle der EU-Ziele für Ener-

gieeffizienz und erneuerbare Energien als Beitrag zu 

dem von der Kommission vorgeschlagenen höheren 

Klimaziel sehen. Hinsichtlich erneuerbarer Energien 

wurden die nationalen Delegationen zu den Haupt-

hindernissen der Einführung erneuerbarer Kraft-

stoffe befragt. Außerdem wurden die Mitgliedstaa-

ten aufgefordert, Empfehlungen zur Förderung der 

regionalen Zusammenarbeit bei der Entwicklung 

von Offshore-Energie aus erneuerbaren Quellen ab-

zugeben. 

 

Konkret werden den Mitgliedstaaten fünf Fragen zur 

Bewertung und Weiterentwicklung der erneuerbaren 

Richtlinie (RED II) und drei Fragen zu Rolle der 

Energieeffizienz bei der Energieverbrauchs-

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2135
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency/public-consultation
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reduktion und der Erreichung des 55 % Reduktions-

ziels bis 2030 gestellt. 

 

Die Fragen der deutschen Ratspräsidentschaft sind 

online zu finden. (gdw)  

 

 

Klimabericht der Europäischen Umweltagentur 

Die Europäische Umweltagentur (EEA) veröffent-

lichte am 30. November einen Bericht zu „Trends 

und Projektionen in Europa 2020 – Verfolgung der 

Fortschritte bei der Erreichung der europäischen 

Klima- und Energieziele“. Dem Dokument zufolge, 

welches auf Daten aus dem Jahr 2019 sowie auf 

vorläufigen Schätzungen basiert, sind die Treib-

hausgasemissionen der Union im Jahr 2019 gegen-

über 2018 um 3,7 % zurückgegangen. Im Vergleich 

zum Emissionsniveau von 1990 sanken die Emissi-

onen um 24 % und übertrafen damit das Ziel der EU, 

die Emissionen bis 2020 um 20 % zu reduzieren. Für 

die EEA zeigen die erfreulichen Ergebnisse, „dass 

es eindeutig möglich ist, ehrgeizigere Reduktions-

ziele bis 2030 zu erreichen“. 

Nichtsdestotrotz seien weitere Anstrengungen not-

wendig, um die aktuellen Emissionsreduktionsziele 

bis 2030 und 2050 zu erreichen. Darüber hinaus 

blieben die Unterschiede zwischen den Mitglied-

staaten bestehen. Nach vorläufigen Schätzungen 

der EEA werden zwölf Länder (Österreich, Belgien, 

Bulgarien, die Tschechische Republik, Zypern, Est-

land, Finnland, Deutschland, Irland, Luxemburg, 

Malta und Polen) im Jahr 2020 ein Emissionsniveau 

über ihren jährlichen Zielen haben. 

Neben dem Emissionsziel sollte auch das 2020-Ziel 

für erneuerbare Energien erreicht werden. Dem Be-

richt zufolge betrug der Gesamtanteil der in der EU 

verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen im 

Jahr 2019 19,4 % und nur neun Mitgliedstaaten 

(Finnland, Griechenland, Italien, Lettland, die Nie-

derlande, Portugal, Rumänien, Slowenien und Spa-

nien) sind auf dem Weg, ihre jeweiligen Energieeffi-

zienzziele für 2020 zu erreichen. 

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie könn-

ten die EEA-Prognosen beeinflussen und die Errei-

chung der Ziele für 2020 erleichtern. Allerdings ist 

nicht auszuschließen, dass die potentiellen Redukti-

onen nur von kurzer Dauer sind und die Emissionen 

wieder ansteigen, sobald die wirtschaftlichen Aktivi-

täten wieder das Niveau von vor der Pandemie er-

reichen. (gdw)  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1syK8qPQOLmE2SunuIcwmxFPeEXdfv04P/view%20und%20https:/drive.google.com/file/d/1vTQ_ihPhb2Ftfqdj_OJamY8LINqvZKpA/view
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2020
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FINANZM ÄRKTE UND  FINANZIER UNGSFRAGEN  

Offenlegungsverordnung  

Die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene 

Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssek-

tor (SFDR) etabliert als Teil des Sustainable Finance 

Action Plan umfassende Transparenzpflichten für 

Kapitalverwaltungsgesellschafteen und andere Fi-

nanzmarktteilnehmer. Sie ergänzt die in der EU-Ta-

xonomieverordnung enthaltene Anforderungen. An-

wendbar ab 10. März 2021, müssen die Pflichten 

noch durch technische Umsetzungsvorgaben (RTS) 

der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit 

mit den Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) 

ESMA, EBA und EIOPA spezifiziert werden. Das ge-

schieht insbesondere mittels eines Formblatts mit 32 

Indikatoren zur Darstellung nachteiliger Nachhaltig-

keitsauswirkungen bei Investitionsentscheidungen 

(sog. principle adverse impacts, PAI). Nachdem die 

RTS bis frühestens Ende Januar zu erwarten waren, 

kritisierten Verbände aus Immobilien- wie Finanz-

wirtschaft neben inhaltlichen Aspekten den unzu-

reichenden Zeitraum, der zur Umsetzung der Vorga-

ben bis 10. März 2021 zur Verfügung stünde. Zwi-

schenzeitlich bestätigte die Europäische Kommis-

sion in einem Schreiben an die ESs die Verschie-

bung der RTS auf einen späteren Zeitpunkt. Die An-

wendbarkeit der Verordnung selbst werde jedoch 

nicht verschoben. Die Vorgaben könnten bis zur 

Verabschiedung der RTS auf prinzipienbasierter Ba-

sis erfüllt werden. Die betroffenen Anbieter befürch-

ten allerdings ein erhebliches Maß an Rechtsunsi-

cherheit und kritisieren, dass die bisher konsultierten 

Umsetzungsvorschläge teilweise im Widerspruch zu 

den Taxonomievorschriften stünden, zu detailreich 

seien und die Spezifika des Immobiliensektors nicht 

berücksichtigten. Der Dialog der Marktteilnehmer 

mit ESAs und Europäischer Kommission wird wei-

terhin intensiv geführt. (db) 

 

Weitere Erhebung (Inception Impact Assess-

ment) zu Alternativen Investment Fonds  

Nach ihrem Bericht zur Richtlinie über die Verwalter 

alternativer Investmentfonds (Alternative Investment 

Fund Managers-Richtlinie, AIFMD) im Januar 2019, 

den 19 Empfehlungen der Europäischen Aufsichts-

behörde ESMA vom 18. August 2020 und ihrer bis 

zum 29. Januar 2021 laufenden Konsultation vom 

22. Oktober 2020 zur anstehenden AIFMD-Revision 

veröffentlichte die Europäische Kommission (KOM) 

am 10. Dezember eine zusätzliche erste Folgenab-

schätzung. Auf deren Grundlage soll geprüft wer-

den, ob und wie der geltende Rechtsrahmen refor-

miert werden kann, um Anleger zu schützen und den 

Binnenmarkt für diese Fonds zu vertiefen. Die KOM 

betont, dass ihre Evaluierung auch zu einer Überar-

beitung der Regelungen der Vorschriften über Orga-

nismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

(OGAW) führen könnte. In einem vierseitigen Doku-

ment legt die KOM erste Überlegungen zur AIFMD-

Überarbeitung dar, die noch bis einschließlich 7. Ja-

nuar 2021 durch Marktteilnehmer kommentiert wer-

den können. Weitere Informationen finden sich auf 

der KOM-Website hier. (db)  

 

Nachhaltigkeit: Kommission konsultiert Vor-

schläge zur Taxonomie-Umsetzung (RTS) 

Am 20. November veröffentlichte die Europäische 

Kommission (KOM) Vorschläge für eine Delegierte 

Rechtsverordnung zur Taxonomie-Verordnung, die 

definiert, welche Anlagen als nachhaltig bezeichnet 

werden können. Durch die Regelungen werden die 

technischen Evaluierungskriterien zur Definition 

nachhaltiger Investments für die Klimaschutzziele 

auf Grundlage der Empfehlungen des Abschlussbe-

richtes der Technical Expert Group (TEG) vom 9. 

März 2020 umgesetzt. Gegenüber den Empfehlun-

gen der TEG kommt es dabei im Bereich „Climate 

Mitigation“ für den Immobiliensektor (Annex I, S. 209 

ff.) zu gewichtigen Änderungen:  

 

Neubau: Der Primärenergiebedarf (PED) muss wie 

bisher mind. 20 % unterhalb der Anforderungen 

nach nationaler Umsetzung der NZEB-Vorgaben lie-

gen; neu hinzugekommen ist hingegen, dass für Ge-

bäude mit einer Größe von mehr als 5.000 m² zu-

sätzlich Tests bzgl. Thermographie, Luftdichte und 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12648-Financial-services-review-of-EU-rules-on-alternative-investment-fund-managers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12648-Financial-services-review-of-EU-rules-on-alternative-investment-fund-managers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12648-Financial-services-review-of-EU-rules-on-alternative-investment-fund-managers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy
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Treibhauspotenzial (GWP) gegenüber Investoren zu 

veröffentlichen sind (vgl. Annex I, S. 209 f.).  

 

Ankauf und Bestand: Gebäude, die vor dem 31. 

Dezember 2020 gebaut wurden, müssen einen 

EPC-Rating der Klasse A vorweisen; die bisherige 

Anforderung, nach der Bestandsgebäude nur dann 

erfasst wurden, wenn sie zu den besten 15 % des 

„local existing stocks“ gehören, ist gestrichen wor-

den (vgl. Annex I, S. 221 f). 

 

Do-no-significant harm (DNSH)-Kriterien: In fast 

allen Bereichen sind Detailänderungen vorgenom-

men worden. Die Vorschläge werden bis zum 18. 

Dezember 2020 konsultiert. (db) 
 

Einigung zu MiFID-Quick Fix  

Die europäischen Trilog-Parteien Parlament, Rat 

und Kommission haben sich Anfang Dezember auf 

den sogenannten MiFID Quick Fix geeinigt. Im Rah-

men ihres Corona-Maßnahmenpakets vom 24.Juli 

2020 schlug die Kommission u. a. Erleichterungen 

im Rahmen der Finanzmarktrichtlinie MiFID II vor. 

Erleichterungen umfassen u. a. die standardisierten 

Kosteninformation für professionelle Anleger außer-

halb von Anlageberatung und Portfoliomanagement 

und einen Vorrang elektronischer Daten-Übermitt-

lung. Kostenregeln zu Research werden mit Blick 

auf KMU und Anleihen ebenso gelockert, wie Re-

geln zu Commodities, was die Wettbewerbsfähigkeit 

des europäischen Marktes erhöhen soll. Die An-

wendbarkeit der neuen Regeln ist für Anfang 2022 

zu erwarten. (db)  

 

 

Update zu Basel IV  

Vor dem Hintergrund der COVID-19 Krise hat der 

Baseler Ausschuss die Anwendung von Basel IV um 

ein Jahr auf den 1. Januar 2023 verschoben. Damit 

verlängert sich auch die Übergangsfrist für den so-

genannten Outputfloor um ein Jahr bis zum 31. De-

zember 2027. Während der Übergangsfrist erhöht 

sich der Prozentsatz für den Outputfloor sukzessive 

über fünf Jahre, ausgehend von 50 %, bis er am 1. 

Januar 2028 bei 72,5 % anlangt. 

Auch auf EU-Ebene verzögert sich die Veröffentli-

chung des Gesetzesentwurfs zur Umsetzung von 

Basel IV. Der ursprünglich noch in diesem Jahr an-

gekündigte Vorschlag wird voraussichtlich erst in der 

ersten Jahreshälfte 2021 von der Europäischen 

Kommission vorgelegt werden. Hintergrund für die 

Verschiebung ist, dass die Europäische Kommis-

sion die EBA in einem Call for Advice aufgefordert 

hat, die Folgen der COVID-19-Pandemie und die 

Auswirkungen auf die Realwirtschaft bei ihrer Aus-

wirkungsstudie zu berücksichtigen. Die Ergebnisse 

der EBA-Studie, die am 15. Dezember veröffentlicht 

wurde, will die Kommission bei den Vorbereitungen 

zum Gesetzesvorschlag einbeziehen. (ha) 

 

 

 

 

 

https://www.reuters.com/article/eu-markets-idUSL1N2IP17N
https://www.reuters.com/article/eu-markets-idUSL1N2IP17N
https://eba.europa.eu/eba-updates-its-basel-iii-impact-study-following-eu-commission%E2%80%99s-call-advice
https://eba.europa.eu/eba-updates-its-basel-iii-impact-study-following-eu-commission%E2%80%99s-call-advice
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Chemnitz wird Europäische Kulturhauptstadt 

2025    

Bereits am 28. Oktober wurde Chemnitz durch eine 

europäische Jury der Titel „Europäische Kultur-

hauptstadt“ für das Jahr 2025 empfohlen. Mit dem 

Motto „C the unseen“ richtet Chemnitz2025 den 

Blick auf Ungesehenes: Auf die Ungesehenen der 

„stillen Mitte“. Auf die ungesehene Stadt, die unge-

sehenen europäischen Nachbarn, die ungesehenen 

Orte und Biografien, die ungesehenen Talente in je-

dem Einzelnen. Die Stadt konnte sich mit diesem 

Konzept gegenüber den weiteren Deutschen Wett-

bewerbern (Nürnberg, Magdeburg, Hildesheim und 

Hannover) durchsetzen.  

Damit ist eine Förderung von 25 Millionen € von 

Bund und Ländern verbunden. Die Stadt Chemnitz 

überzeugte laut dem Jurybericht mit der Absicht, ei-

ner europäischen Gemeinschaft kreativer „Macher“ 

Sichtbarkeit zu geben, die zudem auf einem starken 

partizipativen Ansatz beruht und gut in die Strategie 

der Stadt und der regionalen Kulturentwicklung ein-

gebunden ist. Die Plattform „maker-space.eu“ und 

die damit verbundenen Perspektiven für den Aufbau 

einer europäischen Herstellergemeinschaft sei sehr 

vielversprechend und stehe im Einklang mit der Mis-

sion, die mit dem Titel „Europäische Kulturhaupt-

stadt“ verbunden ist.  Der europäische Jurybericht 

ist online abrufbar. Alle weitere Hintergrundinforma-

tion finden Sie hier. (jos) 

 

http://www.kulturstiftung.de/wp-content/uploads/2020/11/Report_final-selection_ECoC2025_for_publication.pdf
https://chemnitz2025.de/chemnitz-wird-kulturhauptstadt/

